
1. Kapitel Grundsatzbestimmungen 24

Verhältnis der Bürger der DDR zu ihrem Staat und des Staates zu seinen 
Bürgern charakterisiert.

Aufgaben des Strafverfahrens 

§ 1

(1) Das Strafverfahren dient der gerechten Anwendung des 
sozialistischen Strafrechts und damit dem Schutz der sozia
listischen Staats- und Gesellschaftsordnung und jedes Bür
gers. Es sichert, daß jeder Schuldige, aber kein Unschuldiger 
strafrechtlich zur Verantwortung gezogen wird. Mit Maßnah
men zur Durchsetzung der strafrechtlichen Verantwortlichkeit 
und zur Verhütung weiterer Straftaten trägt das Strafverfah
ren zur Bekämpfung der Kriminalität bei.

(2) Die Strafprozeßordnung regelt die Voraussetzungen der 
Strafverfolgung, das Verfahren des Gerichts, des Staatsan
walts und der Untersuchungsorgane zur allseitigen Aufklä
rung der Straftaten zur exakten Feststellung der strafrecht
lichen Verantwortlichkeit unter strikter Achtung der Würde 
der Bürger und legt die Tätigkeit der Organe der Strafrechts
pflege und anderer staatlicher Organe zur Verwirklichung 
der Maßnahmen der strafrechtlichen Verantwortlichkeit sowie 
die Pflichten dieser Organe zur Beseitigung der aufgeklärten 
Ursachen und Bedingungen von Straftaten fest.

(3) Die Strafprozeßordnung bildet die gesetzliche Grundlage 
für das Verfahren in Strafsachen.

§ 2

(1) Durch das Strafverfahren ist zu gewährleisten, daß im 
gemeinsamen Interesse der sozialistischen Gesellschaft und 
jedes Bürgers jede Straftat, ihre Ursachen und Bedingun
gen und die Persönlichkeit des Beschuldigten und des Ange
klagten unter unmittelbarer Mitwirkung der Bürger zur Fest
stellung der strafrechtlichen Verantwortlichkeit allseitig und 
beschleunigt aufgeklärt und jeder Schuldige unter genauer 
Beachtung des gesetzlichen Straftatbestandes durch das Ge
richt oder ein gesellschaftliches Organ der Rechtspflege zur 
Verantwortung gezogen wird.

(2) Mit dem Strafverfahren ist dafür Sorge zu tragen, daß die 
festgestellten Ursachen und Bedingungen von Straftaten durch 
die verantwortlichen Leiter der Staats- und Wirtschaftsorgane, 
der Betriebe und anderer Einrichtungen, die Vorstände der 
Genossenschaften und die Leitungen der gesellschaftlichen 
Organisationen und die Kollektive der Werktätigen beseitigt.


